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Die Schulleitung der Sekundarstufe 1, 6144 Zell                                                                                                                                                                              
                   

�

Lernende können auf ein begründetes Gesuch der Erziehungsberechtigten hin vom Unterricht 
ganz oder teilweise dispensiert werden. 
 
Für die Bewilligung sind zuständig: 

• Bis zu 3 Tagen:   die Klassenlehrperson 
• Bis zu 2 Wochen  die Schulleitung 
• Mehr als 2 Wochen  die Schulpflege 

 
Alle Urlaubsgesuche müssen bei der Klassenlehrperson eingereicht werden. 
Versäumter Unterrichtsstoff muss selbständig nachgeholt werden. 
 
 
Schüler/in: Name: Vorname: Klasse: 
 

Klassenlehrperson: Name: Vorname: 
 

Abwesenheitsdauer:  von                        bis                       =             Halbtage 
 

 
 Genaue Begründung: 
 

 

Erziehungsberechtigte: Datum: Unterschrift: 
 
Im Falle eines Berufswahlpraktikums: Der Schnupperbetrieb bestätigt, dass ein 
Berufswahlpraktikum nicht in den Schulferien möglich ist.  

Schnupperbetrieb: Datum: Unterschrift: 
 

Empfehlung 

 

 Klassenlehrperson an 
die Schulleitung: 

Datum: Unterschrift: 
 

 

 Schulleitung an die 
Schulpflege: 

Datum: Unterschrift: 
 

Bewilligung 

Klassenlehrperson: Datum: Unterschrift: 
 

Schulleitung: Datum: Unterschrift: 
 

Schulpflege: Datum: Unterschrift: 
 


